
BESCRWERDEKANHERN 
	

BOARDS OF APPEAL 
	

CHAZ4BRES DE RECOURS 
DES EURO PAlS CIIEN 

	
OF THE EUROPEAN 	DE L'OFFICE EUROPEEN 

PATENTAI4TS 
	

PATENT OFFICE 
	

DES BREVETS 

Veraffentlichung im Amtsblatt 4a / Nein 

Aktenzeichen: 	T 168/89 

Anmeldenummer: 	85 108 706.4 

Veraffentlichungs-Nr.: 	0 174 462 

Bezeichnung der Erfindung: Werkzeugwechselvorrichtung für Indus trierobo ter 

Kiassifikation: 	B25J 15/06 

E N T S C H E I D U N G 

vom 10. Juli 1991 

Anmelder: 
	

C. & E. FEIN GmbH & Co. 

Stichwo-rt: 

EPU 
	

Art. 123 (2); Regel 51 (4) 

Schlagwort: 9JnzulAssige Anderungen un Beschwerdeverfahren beseitigt" 
stzucee usung  an die Vorinstanz" 

Leitsatz 

EPA Form 3030 01.91 



Europäisches 
Patentamt 

European 	Office européen 
Patent Office 	des brevets 

Beschwerdekammem 	Boards of Appeal 	Chambres de recours 

Aktenzeichen: T 168/89 

ENTSCHEIDUNC 
der Tecbnischen Beschwerdekammer 

vow 10. Juli 1991 

BeschwerdefQhrer: 
	C. & E. FEIN CmbH & Co. 

Leuschnerstra1e 41 - 47 
Postfach 172 
D-7000 Stuttgart (DE) 

Vertreter: 	Witte, Alexander, Dr. -Ing. 
Witte, Weller & Hilgenfeldt 
Augustenstraie 7 
D-7000 Stuttgart 1 (DE) 

Angefochtene Entscheidung: 	Entscheidung der Prufungsabteiluxig 2.3.02.098 des 
EuropAischen Patentamts vow 4. Oktober 1988, mit 
der die europAische Patentanmeldung 
Nr. 85 108 706.4 aufgrund des Artikels 97 (1) EPU 
zurückgewiesen worden 1st. 

Zusammensetzung der Kamnier: 

Vorsitzender: C. Szabo 
Mitglieder: 	J. du Pouget de Nadaillac 

M. Schar 



Sachverhalt und Antrãge 

Die am 12. Juli 1985 eingereichte europäische Patent-
anmeldung Nr. 85 108 706.4 (Veröffentlichungs- 
numer 174 462) wurde durch Entscheidung der Prüfungs-
abteilung des europäischen Patentaints von 4. Oktober 1988 

zuruckgewiesen. Die mit Schreiben von 3. Dezemnber 1987 in 
der Form eines Hauptantrags und zweier Hilfsanträge 
eingereichten Patentansprüche bildeten Gegenstand dieser 
Entscheidung. 

Vor der Zurückweisung hatte die Prüfungsabteilung in einer 
Mitteilung gemäl3 Regel 51 (4) EPU der Beschwerdeführerin 
mitgeteilt, daB sie beabsichtige, ein europäisches Patent 
auf der Grundlage der Unterlagen nach den zweiten Hilf s-
antrag zu erteilen. Mit der Eingabe vom 22. Juni 1988 hat 
sich die Beschwerdefuhrerin jedoch nicht einverstanden 
erklàrt und beantragt die Erteilung auf der Basis des 
Hauptantrags. 

Die Zurückweisung erfolgte mit der Begründung, der 
Gegenstand des Anspruchs 1 des Haupt- und des ersteñ 
Hilfsantrags gehe wegen des Fehiens zweier Merkmnale, 
nãmlich der integrierten Führungen und des Aüssto8ers, 
über den Inhalt der Anmueldung in der ursprünglich 
eingereichten Fassung hinaus und verstoBe damit gegen 
Artikel 123 (2) EPU. Dagegen ware der Anspruch 1 nach den 
zweiten Hilfsantrag zulãssig, da er diese zwei Merkmale 
beinhalte. 

Die Beschwerdeführerin legte gegen diese Entscheidung 
Beschwerde ein und beantragte ein Patent in Umfang des 
Hauptantrags oder eines der zwei Hilfsanträge von 
3. Dezember 1987 zu erteilen und ste].lte des weiteren den 
Antrag auf Rückzah].ung der Beschwerdegebühr. 
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Am 27. Juni 1991 teilte die Beschwerdekammer mit Telecopy 

mit, daB sie eine Ladung zur mündlichen Verhandlung am 

26. November 1991 beabsichtige. 

Danach nahm die Beschwerdeführerin mit Telefax vom 

8. Juli 1991, bestatigt mit Brief am 9. Juli 1991, den 

ersten, den zweiten und den vierten Antrag zurück und 

beantragte nun, das nachgesuchte Patent jut Umfang des 

zweiten Hilfsantrags vom 3. Dezeinber 1987 zu erteilen. 

Der nun geltende Anspruch 1 hat den folgenden Wortlaut: 

"Vorrichtung zum Wechseln von Werkzeugen, Greifern und 

anderen durch einen Industrieroboter handhabbaren 

Einrichtungen (1), umfassend ein Oberteil (7) sowie em 

Unterteil (6), weiche durch ein mit einem Gegenstück (16) 

in Eingriff bringbares hakenfórmiges Gebilde (4) 

aneinander fixierbar sind, dadurch gekennzeichnet, daB das 

hakenformige Gebilde (4) an einem parallel zu einer 

Längsachse des Oberteils (7) durch eine Antriebs-

einheit (3) linear verschiebbaren Element gehalten 1st, 

daB das Oberteil (7) bei einer offenen Stellung des 

hakenförmigen Gebildes (4) in eine Vorjustierstellung zum 

Unterteil (6) bringbar ist, daB in der Vorjustierstellung 

das hakenförmige Gebilde (4) durch eine Relativ-

verschiebung zu einer Kulisse (5) von der of fenen Stellung 

in eine das Gegenstück (16) hintergreifende Zwischen-

stellung schwenkbar 1st, daB das hakenfãrinige Gebilde (4) 

durch eine Linearverschiebung vom Unterteil (6) weg in 

eine das Gegenstück (16) haltende SchlieBstellung bringbar 

ist, in welcher das Oberteil (7) und das Unterteil (6) in 

einer definierten Endstellung positioniert sind, daB das 

Oberteil und das Unterteil jeweils ein Geháuse (7, 6) 

mit Elnfahrschragen (10) und Führungen (17, 18) aufweisen 

und daB die lineare Antriebseirtheit (3) mit einem 

AusstoBer (15) versehen ist." 
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Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulässig. 

Der Zuruckweisungsgrund der Vorinstanz ist durch die 

Vorlage des dent mm Prüfungsverfahren gesteliten zweiten 
Hilfsantrag entsprechenden Anspruchssatzes ausgeräumt, 

indent damit beide Merkinale, deren Weglassen von der 

Vorinstanz gerügt wurde, wiedereingefuhrt sind. 

Gegenüber der ursprunglichen Fassung des Anspruchs 1 ist 

der jetzige Wortlaut des Anspruchs 1 beträchtlich 

geãndert. Eine Prüfung seiner Fassung zeigt jedoch, daB 

der gleiche Gegenstand mit anderen Begriffen beansprucht 

wird. Mit diesen Begriffen wird die Betriebsart der 

Vorrichtung jedoch besser dargestelit. Zudem findet diese 

Fassung ihre Stütze un gesainten Uinfang der ursprünglichen 
Beschreibung und der zugehorigen Zeichnungen. Der 

vorliegende Anspruch 1 1st daher unter dent Gesichtspunkt 

des Artikels 123 (2) EPU nicht zu beanstanden. 	- 

Die geltenden Ansprüche 2 bis 8 sind entweder durch die 

ursprüngliche Beschreibung oder durch die ursprunglichen 

AnsprUche gestützt und sind daher ebenfalls nicht zu 

beanstanden. 

Mit der Mitteilung geniâ3 Regel 51 (4) EPU hat die 

Prüfungsabteilung bereits zu den Fragen Neuheit und 

erfinderische Tàtigkeit mm positiven Sinne Stellung 

genommen. Die Kanuner sieht keinen Grund in dieser Hinsicht 

von der Feststellung der Prufungsabteilung abzugehen. 
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Entscheidungsformel 

AUS diesen GrUnden wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz zurUckverwiesen 

mit der Auflage, ein Patent auf der Grundlage der in der 

Mitteilung der ersten Instanz gemá8 Regel 51 (4) EPU 

angegebenen Unterlagen zu erteilen. 

Der Geschãftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
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